Zeitschrift: Schweizerische Zeitschrift fur Vermessungswesen und Kulturtechnik =

Revue technique suisse des mensurations et améliorations fonciéres

Herausgeber: Schweizerischer Geometerverein = Association suisse des géometres

Band: 23 (1925)

Heft: 1

Artikel: Der gegenwaértige Stand der Revision des eidg.
Landwirtschaftsgesetzes [Fortsetzung statt Schluss]

Autor: Fluck, H.

DOl: https://doi.org/10.5169/seals-189014

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 29.12.2025

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://doi.org/10.5169/seals-189014
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

SCHWEIZERISCHE

Toitschrift fir Vermessungswesen und Kulturtechnik

ORGAN DES SCHWEIZ. GEOMETERVEREINS
REVUE TECHNIQUE SUISSE DES MENSURATIONS ET AMELIORATIONS FONCIERES

ORGANE DE LA SOCIETE SUISSE DES GEOMETRES

Redaktion: F. BAESCHLIN, Professor, Zollikon (Ziirich)

Standiger Mitarbeiter fiir Kulturtechnik: H. FLUCK, Dipl. Kulturingenieur, Neuchdtel, 9, Passage
Pierte qui roule. — Collaborateur attitré pour la partie en langue francaise: CH. ROESGEN,
ingénieur-géométre Genéve, 11, rue de I'Hotel-de-Ville — Redaktionsschlufi: Am 1. jeden Monats.

Expedition, Inseraten- und Abonnements-Annahme: (8]
BUCHDRUCKEREI WINTERTHUR VORM G. BINKERT, WINTERTHUR

Jahrlich 12 Nummern ] No. 1 Jahresabonnement Fr, 12~—
(erscheinend am zweiten Dienstag |
jeden Monats) [ || des XXIII. Jahrganges der (nuentgeitiicls Thr Mitglieder)
und 12 Inseraten- Bul]etlns\ Schweiz. Geometerzeitung*. I .
| nserate:
(erscheinend am vierten D:enslagi 13. Januar 1925 i
jeden Monats) % . | 50 Cts. per lspaltige Nonp.-Zeile

Der gegenwirtige Stand der Revision des eidg.
Landwirtschaftsgesetzes.
(Fortsetzung statt Schlu3.)

I1. Vorschldge zum Abschnitt ,,Verbesserung des Bodens‘*.

1. Die Erleichterung der Beschluffassung iiber die Durchfiihrung
von Bodenverbesserungen durch Herabsetzung des im Art. 703
ZGB aufgestellten Quorums befiirworten der Bauernverband,
die Konferenz der Kulturingenieure und der Geometerverein.
Letzterer schlug bekanntlich folgende Fassung vor: ,,Ein Pro-
jekt gilt als angenommen, wenn entweder die Mehrheit der be-
teiligten Grundeigentiimer demselben zustimmt oder wenn die
Zustimmenden iiber mehr als die Hilfte der beteiligten Fliche
verfiigen. Die Nichtanwesenden und die Nichtstimmenden wer-
den als Zustimmende gezihlt. Von den Kantonen empfehlen
nur Ziirich, Solothurn und St. Gallen die Aufnahme von Be-
stimmungen zur Erleichterung der Beschluflfassung iiber die
Durchfithrung von Bodenverbesserungen.

Will man grundsitzlich in einem neuen Gesetz liber die
Férderung der Landwirtschaft durch den Bund iiber die Bestim-
mungen des ZGB hinausgehen und die BeschluBfassung weiter
erleichtern, so sollte nach den Verfassern darauf verzichtet wer-
den, die Durchfiihrung gegen den Willen der Mehrheit der
Beteiligten anzuordnen. Es sollte demnach geniigen, wenn die
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“Hilfte der beteiligten -:Gruﬁdeigentﬁmer- die Ausfithrung be-
schlieBen kann. | | |

2. Die Ausfithrung von Unternehmungen, die sich auf das
" Gebiet von zwei oder mehr Kantonen erstrecken, soll nach dem
Vorschlage des Bauernverbandes dadurch erleichtert werden,
daB bei sich ergebenden Schwierigkeiten die Vermittlung des
Bundes angerufen werden kann. Die BeschluBfassung und Durch-
fithrung erfolgt dann nach den Vorschriften desjenigen Kantons,
in welchem die gréB3ere beteiligte Fliche liegt. Die Konferenz
der Kulturingenieure und der Geometerverein begriien die
Aufnahme einer solchen Bestimmung. Auch dig Kantone
Zirich, Luzern und Solothurn duBlern sich in dhnlichem Sinne
zu diesem Punkt.

3. Die Verbesserung von Grundstiicken, deren Eigentiimer nicht
im Kanton wohnen. Der Bauernverband empfiehlt, in das neue
Gesetz eine Bestimmung aufzunehmen, wonach die Bundes-
beitrdge nur bezahlt werden, wenn die Kantone und Gemeinden
alle Grundeigentiimer, ohne Riicksicht auf ihre kantonale Hei-
matberechtigung, gleich behandeln. Dieser Vorschlag wird
vom Geometerverein unterstiitzt.

Auch die Verfasser begriiBen die Aufnahme einer solchen
Bestimmung sowohl vom rechtlichen wie auch vom wirtschaft-
lichen Standpunkt aus.

4. Welche Werke sollen subventioniert werden? Gemal3 Art. 9
des Bundesgesetzes vom 22. Dezember 1893 unterstiitzt der
Bund Unternehmungen, welche eine Verbesserung des Bodens
oder die Erleichterung seiner Benutzung zum Zwecke haben.
Gestiitzt auf diese Bestimmung, wurden vom Bunde bisher
subventioniert: Entwisserungen, Bewidsserungen, Kanalisationen,
Giiterzusammenlegungen, Alp-, Giiter- und Rebwege, Draht-
seilriesen, Urbarisierungen, Rdumungen und Reutungen, Kol-
matierungen, Rutschverbauungen, Wiederherstellung abge-
schwemmter Weinberge, Wasserversorgungen auf den Alpen
und in den Weinbergen, Einfriedungen, Alpstallbauten, Schutz-
mauern. Das Gesetz hitte ohne Zwang die Unterstiitzung aller
andern Werke, welche die Beniitzung des Bodens erleichtern,
gestattet, Riicksichten auf die Finanzen des Bundes machten
aber ‘den Behoérden eine gewisse Zuriickhaltung in der Gewih-
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rung von Subventionen zur unabwendbaren Pflicht. In ver-
schiedenen Eingaben werden aber eine Reihe von Unterneh-
mungen als subventionswiirdig bezeichnet, die weder Boden-
verbesserungen sind, noch unmittelbar die Benutzung des
Bodens erleichtern. Fiir solche Unternehmungen kann nach
der Ansicht der Verfasser die Unterstiitzung aus dem Kredit
fiir Bodenverbesserungen wohl nicht in Frage kommen.

Der Gesetzentwurf des Bauernverbandes sieht, in Ueberein-
stimmung mit dem Begehren verschiedener Kantone, Bundes-
beitrdge auch vor fiir die Anschaffung von Maschinen und Feld-
bahnmaterial zur Verbilligung der Durchfithrung der Meliora-
tionen und zur Herrichtung des meliorierten Landes.

Die Verfasser bemerken zu diesem Vorschlage, daf3 der Bund
wihrend und unmittelbar nach der Kriegszeit Beitrige an die
Anschaffungskosten solcher Maschinen verabfolgte. Die Sache
habe sich aber nicht bewdhrt. Verschiedene Meliorations-
genossenschaften entschlossen sich, veranlaBt durch die Beitrige
von Kanton und Bund, zur Anschaffung von Drainbaggern,
Traktoren usw. Nach Beendigung ihrer Unternehmungen war
es ihnen unmdéglich, diese Maschinen wieder zu verkaufen, sie
blieben ihnen auf den Schultern und bilden fiir sie ein totes
Kapital, das die Unternehmungen schwer belastet. Die An-
schaffung solcher teurer Maschinen durch die einzelnen Melio-
rationsgenossenschaften sei deshalb nicht zu empfehlen, die
Miete erweise sich hier als vorteilhafter. Dagegen diirfte zu
erwigen sein, ob nicht die Kantone oder groBere Verbinde mit
finanzieller Unterstiitzung des Bundes solche Maschinen erwer-
ben und den Meliorationsgenossenschaften mietweise gegen
billiges Entgelt fiir die Durchfithrung ihrer Unternehmungen
iiberlassen sollten, um eine Verbilligung der Meliorations-
arbeiten herbeizufiihren.

Der Bauernverband hat ferner in seinem Gesetzesentwurf
eine Bestimmung aufgenommen, wonach die eigenen Leistungen
der Grundbesitzer (Arbeit, Material, Fuhren, Boden), sowie die
Bauzinsen bei der Ermittlung der subventionsberechtigten Kosten
mitzurechnen sind im Gegensatz zu der seit 1909 iiblichen
Praxis. Der Geometerverein will dagegen die Kosten fiir den
Bodenerwerb und die Bauzinsen von der Subventionierung
ausschlieBen.
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Die Verfasser kommen auf Grund ihrer Erfahrungen zum
SchluB3, daB3 sich eine Aenderung der bisherigen Subventions-
praxis im Sinne der Mitberiicksichtigung der eigenen Leistun-
gen der Melioranten an Material und Arbeit, empfiehlt, voraus-
gesetzt, daB3 eine zuverldssige Kontrolle dieser Leistungen mog-
lich ist. Auch die Entschiadigung fiir Boden, der fiir die Durch-
fiihrung von Meliorationen von am Unternehmen Beteiligten
erworben werden muf3, diirfte in gewissen Fillen bei genossen-
schaftlichen Werken mitsubventioniert werden. Dabei wird frei-
lich dariiber zu wachen sein, daf3 dieser Boden nicht iiber seinen
Wert geschidtzt und in Rechnung gestellt wird. Bei privaten
Unternehmungen kommen Entschidigungen fiir eigenes Land
nicht in Frage. Bei der Subventionierung der Bauzinsen endlich
befiirchten die Verfasser, daBl dem rechtzeitigen Einzug der Peri-
meterbeitrdge und einer raschen Abrechnung noch weniger Be-
achtung geschenkt wird als bisher.

5. Als neuer Gegenstand der Subventionierung erscheint
das kulturtechnische Versuchswesen. Der Gesetzentwurf des
Bauernverbandes weist dem Bund die Aufgabe zu, Versuche
auf dem Gebiete der Kulturtechnik zu férdern durch Schaffung
eigener Einrichtungen oder durch Erteilung von Subventionen
an die Kantone und landwirtschaftlichen Vereinigungen. Die
Konferenz der Kulturingenieure empfiehlt ebenfalls die Unter-
stitzung des kulturtechnischen Versuchswesens, sowie einer
Zeitschrift, worin die gemachten Erfahrungen verdffentlicht
werden konnen. Der Kanton Solothurn befiirwortet iiberdies
die Gewidhrung von Bundesbeitrigen von 50 9, an die Kosten
kulturtechnischer Rentabilitdtserhebungen und Statistiken vor,
bei und nach der Durchfithrung groBer Verbesserungen.

Die Verfasser erwdhnen in diesem Zusammenhang, daf3
die Organisation des kulturtechnischen Versuchswesens und
seine Forderung durch den Bund bereits Gegenstand der Be-
ratung einer vom Eidgenossischen Volkswirtschaftsdepartement
auf den 9. Dezember 1920 einberufenen Konferenz war. Eine
von dieser Konferenz ernannte Kommission stellte in der Folge
ein Programm fiir die Einrichtung einer kulturtechnischen Ver-
suchsstation an der Eidgendssischen Technischen Hochschule
in Ziirich auf. Dieses Programm konnte mit Riicksicht auf seine
finanzielle Tragweite nur zum Teil verwirklicht werden. Fiir



e B e

eine spezielle Aufgabe des kulturtechnischen Versuchswesens,
die Priifung des Verhaltens von Zementrohren in Meliorations-
boden, wurde auf Veranlassung der ziircherischen Behorde eine
besondere Kommission bestellt, deren Arbeiten vom Bunde
finanziell unterstiitzt werden.

6. Ueber die Art und die Héhe der fiir Bodenverbesserungen
zu gewdhrenden Unterstiitzungen liegen zahlreiche, zum Teil
stark voneinander abweichende Vorschlige vor. Der Gesetz-
entwurf des Bauernverbandes sieht ordentlicherweise Bundes-
beitrige in der Héhe der kantonalen und kommunalen Leistun-
gen, im Maximum aber 40 9,, vor. Unter besondern Verhilt-
nissen (z. B. Alp- und Gebirgsgebiete, besonders hohe Kosten)
soll der Beitrag bis auf 50 9, erh6ht und die Pflicht der Kantone
zur Beitragsleistung ermifigt werden koénnen.

Wesentlich hoéhere Leistungen des Bundes schlagen die
Konferenz der Kulturingenieure und die meisten Kantone vor.
Einzelne Vorschlige gehen sogar bis auf 80 9, Bundessubvention
bei gleichzeitiger kantonaler Unterstiitzung und ausnahmsweise
30 9, ohne gleichzeitige kantonale Leistung! Wir kénnen auf
die einzelnen Vorschlige hier nicht eingehen, dagegen wollen
wir anfiihren, zu welcher Auffassung die beiden Verfasser in
ihrer vieljahrigen Praxis im Subventionswesen gekommen sind:

Der Bund kann auf die Mitwirkung der Kantone bei der
Forderung der Bodenverbesserungen nicht verzichten. Nur
wenn die Kantone an den Kosten der Verbesserungen finanziell
beteiligt sind, ist die Gewihr geboten, daBl die eingehenden
Projekte von ihnen auf ZweckmiBigkeit und Wirtschaftlichkeit
gepriift, die richtige Ausfithrung der Arbeiten iiberwacht und
die ausgefiihrten Werke auf ihren Unterhalt kontrolliert werden.
Ebenso haben die Melioranten ein groBes Interesse daran, daB3
die Kantone ihre Leistungen an das Bodenverbesserungswesen
nicht vermindern oder gar ganz einstellen, da der Bund nicht
in der Lage ist, seine Subventionen derart zu erhdhen, dal3 sie
einen Ausgleich fiir die eventuell wegfallenden Leistungen bieten.
Es empfiehlt sich deshalb, wie der Gesetzentwurf des Bauern-
verbandes es vorsieht, am Grundsatz festzuhalten, dal3 der
Bundesbeitrag ordentlicherweise an eine ebenso hohe Leistung
des Kantons und der Gemeinde gebunden ist. Dabei sollen
aber Ausnahmen gemacht werden zugunsten der finanzschwachen
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Gebirgskantone, damit da, wo der Kanton nicht in der Lage
ist, hohe Beitrige auszurichten, die in drmlichen Verhiltnissen
lebenden und schwer um ihre Existenz kimpfenden Bergbewoh-
ner vom Bunde jedenfalls nicht weniger erhalten als ithre Berufs-
genossen in den finanziell kriftigeren Flachlandkantonen. Kaum
begriindet ist die Forderung, der Bund solle bei besonders kost-
spieligen Unternehmungen allgemein, also auch in finanzkrif-
tigen Kantonen, mit seinen Beitriagen iiber die kantonale Leistung
hinausgehen. Es ist in erster Linie Sache der Kantone, in sol-
chen Fillen ihre Beitrige zu erhéhen und damit die Voraus-
setzung fiir einen erhéhten Bundesbeitrag zu schaffen.

GemilB Bundesratsbeschlufl vom 22. September 1919 kann
iibrigens in begriindeten Fillen gegeniiber finanzschwachen
Kantonen, besonders Gebirgskantonen, der Bundesbeitrag an
Boden- und Alpverbesserungen hoéher angesetzt werden als der
Beitrag des Kantons, der Gemeinde oder der Korporation. Es
besteht demnach schon jetzt die Moglichkeit, den dringendsten
Begehren entgegenzukommen.

7. Die Beschaffung von Geld fiir Bodenverbesserungen wiirde
durch Art. 820 ZGB erleichtert, indem dieser dem Eigentiimer
des meliorierten Landes gestattet, fiir seinen Kostenanteil zur
Sicherung seines Gldubigers ein Pfandrecht in das Grundbuch
eintragen zu lassen, das allen eingetragenen Belastungen voran-
geht. Diese Erleichterung versagt aber in manchen Fillen, in-
dem das neue Pfandrecht den dltern, in den zweiten oder dritten
Rang versetzten Hypothekargldubigern Veranlassung gibt, ihre
Hypotheken zu kiindigen. Von verschiedener Seite werden des-
halb Vorschlige zur weitern Erleichterung der Finanzierung
der Bodenverbesserungen gemacht. Der Bauernverband will
den Bund ermichtigen, durch Kreditvermittlung insbesondere
durch Beitrige oder billigen Kredit, Organisationen einzurichten
oder solche zu férdern, welche die Forderung landwirtschaftlicher
Bodenverbesserungen zur Aufgabe haben. Die Konferenz der
Kulturingenieure mochte im neuen Gesetz Grundlagen zur
Kapitalbeschaffung fiir Bodenverbesserungsarbeiten vorsehen,
z. B. durch die Angliederung einer Hypothekenbank oder einer
Meliorationsbank an die Nationalbank. Im gleichen Sinn duf3ert
sich Solothurn. Luzern winscht, der Bund mochte die Auf-
stellung groflerer Bodenverbesserungsprojekte, eventuell ge-
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meinsam mit den Kantonen, finanzieren. Obwalden regt an,
der Bund solle Bodenverbesserungskredite zu billigem Zinsfuf3
gewidhren; auch Baselland und St. Gallen befiirworten neben
Beitrigen a fonds perdu niedrig verzinsliche Darlehen, wihrend
Aargau die Moglichkeit schaffen mochte, solche Darlehen ganz
oder teilweise an Stelle der Subventionen zu gewidhren. Appenzell
I.-Rh. schligt zur Erleichterung der Geldbeschaffung die vor-
schuBBweise Auszahlung der Subventionen vor und auch Tessin
verwendet sich fiir die Erleichterung der Kreditbeschaffung
durch den Bund. Dagegen lehnt Freiburg den Vorschlag, die
Subventionen ganz oder teilweise durch niedrig verzinsliche
Darlehen zu ersetzen, ab.

8. In verschiedenen Eingaben wird nach Bestimmungen
zur Sicherstellung einer richtigen Bewirtschaftung des mit staatlicher
Beihilfe meliorierten Landes gerufen. So schligt die Konferenz
der Kulturingenieure eine Bestimmung vor, wonach nicht rich-
tig bebautes, schlecht oder unzweckmiBig bewirtschaftetes Land
zum Zwecke landwirtschaftlicher Benutzung vom Bund oder
Kantonen pacht- oder kaufsweise zum normalen Schitzungs-
wert iibernommen werden kann, mit der Ermichtigung, dasselbe
an Gemeinden, Genossenschaften, gemeinniitzige Unterneh-
mungen oder Gesellschaften zu iibertragen. Im fernern will die
Konferenz fiir einen Teil des Meliorationslandes ein Expropri-

ationsrecht festlegen zur Schaffung arrondierter Hofe.
(SchluB3 folgt.)

Ermittlung des Flichenfehlers bei Flichen-
rechnung aus Koordinaten.

Berechnen wir eine Fliche aus den Koordinaten ihrer
Eckpunkte, so érhalten wir unabhéingig von der Berechnungs-
methode iibereinstimmende Flichenresultate, so lange uns nicht,
was sehr selten ist, Koordinaten herrithrend von verschiedenen
Aufnahmen oder Ermittlungen zur Verfiigung stehen. Es ver-
sagt hier also fiir gewohnlich das sonst bei Flichenrechnungen
zur Beurteilung der Genauigkeit verwendete Kriterium, die
Flichendifferenzen entstanden aus verschiedenartigen Flachen-
bestimmungen.



	Der gegenwärtige Stand der Revision des eidg. Landwirtschaftsgesetzes [Fortsetzung statt Schluss]

